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SATTLEGGER I DORNINGER I STEINER  &  PARTNER 

L I N Z  W I E N 

Sehr geehrte Klientin, geschätzter 
Klient! 
 
Anfang 2017 tritt die größte Reform im 
Erbrecht seit über 200 Jahren in Kraft.  
 
Mit dem Bundesgesetz ErbRÄG 2015, 
BGBl I 87, ausgegeben am 30.Juli 
2015, erfolgen weitreichende Ände-
rungen; insbesondere dient die Reform 
der Modernisierung, der Berücksichti-
gung der Lebensgefährten sowie der 
Veränderung im Pflichtteilsrecht. Auch 
auf Unternehmensinteressen wird zu-
künftig mehr Bedacht genommen. 
 
Dieses Gesetz enthält zahlreiche neue 
Regelungen, die auf alle Todesfälle ab 
dem 1.1.2017 anzuwenden sind. 

Die gegenständliche Ausgabe unserer  
Klienteninformation beschäftigt sich 
daher mit diesem Thema. 
 
Sollten Sie zu den nachfolgenden Er-
läuterungen Fragen haben bzw. mehr  
wissen wollen, zögern Sie nicht uns 
anzurufen oder uns ein E-Mail zu 
schreiben.  
 
Wie immer wünschen wir Ihnen er-
kenntnisreiches Lesen. 
 
Ihre 
Anwaltssocietät 
Sattlegger, Dorninger, Steiner &  
Partner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Neuerungen ab 1.1.2017 im 
Überblick: 
 
 
1. Pflichtteilsberechtigte Personen  

 
2. Stundung des Pflichtteiles 

 
3. Enterbung 

 
4. Außerordentliches Erbrecht für 

Lebensgefährten 
 

5. Automatische Aufhebung vom 
Testament bei Scheidung 

 
6. Pflegevermächtnis 

 
7. Neue Formvorschriften beim 

Testament 
 

8. Erben im Ausland 
 

 
1. Pflichtteilsberechtigte Personen 

Als Pflichtteil bezeichnet man jenen 
Mindestanteil am Erbe in Geld, den 
bestimmte Personen aus dem Nach-
lass des Verstorbenen bekommen 
müssen, auch wenn sie in einem Tes-
tament nicht bedacht wurden. 

Der Kreis jener Personen, die einen 
Anspruch auf einen Pflichtteil haben, 
wird ab 1.1.2017 eingeschränkt. Ein 
Pflichtteil steht dann nur noch den 
Nachkommen und der Ehegattin bzw 
dem Ehegatten oder der eingetrage-
nen Partnerin bzw. dem eingetragenen 
Partner des Verstorbenen zu. Eltern 
und weitere Vorfahren (zB Großeltern) 
haben keinen Anspruch auf einen 
Pflichtteil mehr. 
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Der Pflichtteil beträgt – wie bisher – die 
Hälfte der gesetzlichen Erbquote. Er ist 
sofort mit dem Tod des Erblassers fäl-
lig und grundsätzlich in Geld zu leisten. 
Neu ist, dass er erst ein Jahr nach dem 
Tod des Erblassers eingefordert wer-
den kann. 

Damit ein Pflichtteilsberechtigter nicht 
um seinen Anspruch gebracht werden 
kann, werden auch alle unentgeltlichen 
Vermögenstransfers, die jemand vom 
Verstorbenen vor dessen Tod erhalten 
hat, zur Berechnung des Pflichtteils 
herangezogen. Schenkungen an 
Pflichtteilsberechtigte werden immer 
mit eingerechnet, Schenkungen an 
Fremde hingegen nur, wenn sie in den 
letzten beiden Jahren vor dem Tod des 
Erblassers stattgefunden haben.  

Neu ist auch, dass Schenkungen zum 
Schenkungszeitpunkt zu bewerten 
sind, wobei ausschließlich eine Auf-
wertung mit dem Verbraucherpreisin-
dex auf den Zeitpunkt des Todes vor-
zunehmen ist.     

 

2. Stundung des Pflichtteils 

Eine wesentliche Änderung stellt die 
neue Möglichkeit der Stundung bzw. 
Ratenzahlung des Pflichtteils dar. Eine 
Stundung kann dann entweder in der 
letztwilligen Verfügung (zB Testament) 
oder – auf Verlangen des Erben – 
durch das Gericht auf höchstens fünf 
Jahre vorgesehen werden. In besonde-
ren Fällen kann dieser Zeitraum durch 
das Gericht auf maximal zehn Jahre 
verlängert werden. Ziel dieser Rege-
lung ist es, der Zerschlagung von Fa-
milienbetrieben vorzubeugen, die auf-
grund auszuzahlender Pflichtteilsan-
sprüche in vielen Fällen drohen würde. 
Auch wenn der Erbe zB auf das 
Wohnhaus angewiesen ist, soll 

dadurch ein Notverkauf verhindert 
werden.  

Achtung: Im Falle einer Stundung ste-
hen dem Pflichtteilsberechtigten ge-
setzliche Zinsen in Höhe von 4 Prozent 
pro Jahr ab dem Todestag zu!    

 

3. Enterbung 

Mit der Erbrechtsreform werden neue 
Enterbungsgründe festgelegt. Bisher 
war der Entzug des Pflichtteils („Enter-
bung“) zB dann möglich, wenn der 
Pflichtteilsberechtigte den Verstorbe-
nen zu Lebzeiten „hilflos gelassen“ hat 
oder ihm gegenüber eine gerichtlich 
strafbare Handlung begangen hat, die 
mit mehr als einjähriger Strafdrohung 
belegt ist.  

Ab 1.1.2017 verwirkt man auch mit 
strafbaren Handlungen gegen Angehö-
rige des Verstorbenen und groben Ver-
letzungen der Pflichten aus dem El-
tern-Kind-Verhältnis sein Erbrecht. Die 
„beharrliche Führung einer gegen die 
öffentliche Sittlichkeit anstößigen Le-
bensart“ ist hingegen künftig kein Ent-
erbungsgrund mehr. 

Achtung: Eine Enterbung setzt auch 
künftig eine letztwillige Verfügung (zB 
Testament) voraus. Eine Beratung ist 
in diesem Fall unerlässlich! 

 

4. Außerordentliches Erbrecht für  
Lebensgefährten 

Für Lebensgefährten wird ein „außer-
ordentliches Erbrecht“ eingeführt. Das 
heißt: Gibt es keine gesetzlichen (zB 
Kinder) oder per Testament eingesetz-
te Erben, erbt automatisch der Le-
bensgefährte oder die Lebensgefähr-
tin. Bisher hatten Lebensgefährten kei-
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nerlei Erbansprüche, konnten aber in 
einem Testament bedacht werden. 

Achtung: Voraussetzung für das au-
ßerordentliche Erbrecht ist, dass man 
mindestens drei Jahre im gemeinsa-
men Haushalt gelebt haben muss und 
der Verstorbene zum Zeitpunkt des 
Todes weder verheiratet war, noch in 
einer eingetragenen Partnerschaft ge-
lebt hat.  

Tipp: Wenn Sie Ihre Lebensgefährtin 
oder Ihren Lebensgefährten als Erbin 
oder Erben einsetzen wollen, sollten 
Sie das auch künftig besser in einer 
letztwilligen Verfügung (zB Testament) 
regeln. 

Neu ist auch, dass das gesetzliche 
Vorausvermächtnis auf Lebensgefähr-
ten erweitert wird. Dies bedeutet, dass 
die  Lebensgefährtin oder der Lebens-
gefährte nach dem Tod des Verstorbe-
nen das Recht hat, vorerst in der ge-
meinsamen Wohnung weiter zu woh-
nen. 

Achtung: Die Rechte des Lebensge-
fährten aus dem Vorausvermächtnis 
sind zeitlich befristet und enden ein 
Jahr nach dem Tod des Verstorbenen! 

   

5. Automatische Aufhebung von 
Testamenten durch Scheidung 

Neu ist auch, dass eine letztwillige Ver-
fügung (zB Testament), die zugunsten 
des Ehepartners, des eingetragenen 
Partners oder des Lebensgefährten 
errichtet wurde, durch die rechtskräfti-
ge Scheidung bzw. Auflösung der ein-
getragenen Partnerschaft oder Le-
bensgemeinschaft (unabhängig vom 
Verschulden) automatisch aufgehoben 
wird. 

Bisher wurde eine zugunsten des Ehe-
partners errichtete letztwillige Verfü-
gung (zB ein Testament) nicht automa-
tisch mit der Scheidung aufgehoben. 
Sie musste ausdrücklich widerrufen 
werden. 

Tipp: Wollen Sie, dass Ihre letztwillige 
Verfügung (zB ein Testament) zuguns-
ten des Ehepartners, eingetragenen 
Partners oder Lebensgefährten auch 
nach der Scheidung bzw Auflösung 
gültig bleibt, können Sie das bereits im 
Testament ausdrücklich festhalten.   

 

6. Pflegevermächtnis 

Ab 1.1.2017 werden erstmals auch 
Pflegeleistungen naher Angehöriger 
als sogenanntes Pflegevermächtnis im 
Erbrecht berücksichtigt. Das Pflege-
vermächtnis ist für jene, dem Verstor-
benen nahestehenden, Personen vor-
gesehen, die diesen in den letzten drei 
Jahren vor dessen Tod mindestens 
sechs Monate lang in nicht bloß ge-
ringfügigem Ausmaß (ab durchschnitt-
lich mehr als 20 Stunden im Monat) 
gepflegt haben. Der Wert der Leistun-
gen orientiert sich am Nutzen für den 
Verstorbenen, ohne Rücksicht auf den 
Wert der Verlassenschaft. 

Achtung: Ein Pflegevermächtnis steht 
nicht zu, wenn für die Pflegeleistungen 
ein Entgelt vereinbart war oder Zu-
wendungen gewährt wurden! 

 

7. Neue Formvorschriften beim 
Testament 

Für letztwillige Verfügungen sind be-
stimmte Formvorschriften vorgesehen. 
Werden diese nicht eingehalten, ist die 
Verfügung nicht wirksam. Ab 1.1.2017 
gelten neue, strengere Anforderungen 
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an fremdhändige Testamente. Ein 
fremdhändiges Testament kann am 
Computer (Achtung: ausdrucken!), der 
Schreibmaschine oder auch hand-
schriftlich von einer anderen Person 
verfasst und muss vom Erblasser ei-
genhändig unterschrieben werden. 

Neu ist: 

—  Bei Errichtung Ihres Testaments 
müssen Sie Ihre  Unterschrift mit ei-
nem handschriftlichen Zusatz  bekräfti-
gen (zB „Das ist mein letzter Wille.“). 

—  Es müssen drei Zeugen ununter-
brochen und gleichzeitig anwesend 
sein. 

—  Die Identität Ihrer Zeugen muss 
aus der Urkunde hervorgehen (Vor- 
und Familienname, Geburtsdatum, 
Adresse) und die Zeugen müssen mit 
einem eigenhändig geschriebenen 
Zeugenzusatz unterschreiben. 

Außerdem wird der Kreis der ausge-
schlossenen Testamentszeugen erwei-
tert. In Zukunft kommen auch Lebens-
gefährten, Vorsorgebevollmächtigte 
oder Machthaber von Bedachten nicht 
mehr als Zeugen in Frage. 

Neu ist auch, dass beim Nottestament 
künftig mündige Minderjährige als Tes-
tamentszeugen zugelassen sind.  Au-
ßerdem wurde die besondere Testa-
mentsform für besachwaltete Men-
schen abgeschafft. 

Achtung: Das Original Ihrer letztwilli-
gen Verfügung (zB Testament) muss 
sicher (zB bei Ihrem Rechtsanwalt) 
verwahrt werden. Nach Ihrem Ableben 
gilt nur das Original! 

Tipp: Lassen Sie sich im Vorfeld von 
einem Rechtsanwalt beraten, um fol-
genschwere Fehler zu vermeiden. Ihr 
Rechtsanwalt unterstützt Sie bei der 

Errichtung Ihres Testaments, verwahrt 
es sicher und registriert es im Testa-
mentsregister der österreichischen 
Rechtsanwälte. So kann es im Verlas-
senschaftsverfahren aufgefunden wer-
den. 

 

8. Erben im Ausland 

Bereits seit 17. August 2015 ist die 
Europäische Erbrechtsverordnung in 
allen EU-Mitgliedstaaten mit Ausnah-
me von Dänemark, Großbritannien und 
Irland anwendbar. Sie regelt, welches 
Erbrecht bei internationalen Erbfällen 
anzuwenden ist. Seither wird nicht 
mehr an die Staatsbürgerschaft des 
Verstorbenen angeknüpft, sondern an 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt zum 
Zeitpunkt des Todes.  

Wollen Sie, dass stattdessen österrei-
chisches Erbrecht angewendet wird, 
können Sie das durch Rechtswahl in 
Ihrer letztwilligen Verfügung (zB Tes-
tament) regeln.  
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Die Entscheidungen und Themen wurden sorgfältig re-
cherchiert und zusammengestellt. Eine Haftung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen 
werden. Die enthaltenen Informationen in dieser Unterlage 
sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation 
einer einzelnen Person oder juristischen Person ausge-
richtet 


